
 
TABELLE UNTER BESONDERER 

BERÜCKSICHTIGUNG DER 
UNERLAUBTEN HANDLUNG 

Einführungstagung für 
Insolvenzrichter/innen vom  

3.5.12 
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Wer meldet an ? 

 Insolvenzgläubiger nach § 38 InsO 

 Nachrangige Gläubiger nach § 39 InsO 

 Absonderungsberechtigte, 

 nicht aber 

 Massegläubiger 

 Aussonderungsberechtigte 

 Neugläubiger 

Schmidberger Amtsgericht Heilbronn 



Zeitpunkt der Anmeldung 

 Anmeldefrist im Eröffnungsbeschluss 

 keine Ausschlussfrist, d.h. Nachmeldungen sind möglich 
(BGH Urteil v. 19.1.12 ZInsO 2012, 488) 

 Ende Niederlegung des Schlussverzeichnisses 

 Nachmeldung als vorsätzlich begangene unerlaubte 
Handlung 
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Welche Forderungen? 

 Angemeldet werden können Forderungen, 

  die im Zeitpunkt der Eröffnung begründet sind 

 die auf Geld lauten oder 

 kapitalisiert oder geschätzt werden können 

 Nicht angemeldet werden können Forderungen, 

 die höchstpersönlich sind 

 die eine unvertretbare Handlung darstellen 
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Form der Anmeldung 
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Forderungsprüfung 

 Vorprüfung durch Verwalter/Treuhänder 

 Prüfung im Prüftermin 

 mögliche Ergebnisse 

 Anerkennung   Feststellung 

 vorläufig/endgültig Bestreiten 

 Anerkennung  für den Ausfall  Feststellung für den 
Ausfall 

 durch 

 Verwalter/Treuhänder/Gläubiger 

 Schuldner 
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Tabelleneintrag nach Änderung des Prüfergebnisses 
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Unerlaubte Handlung 

 Forderungen aus vorsätzlich begangenen unerlaubten 
Handlungen sind von der Restschuldbefreiung ausgenommen 
§ 302 InsO, 

 aber auch 
 Geldstrafen, Geldbußen, Ordnungs- und Zwangsgelder 
 zinslose Darlehn zur Kostenaufbringung 
 nicht aber damit zusammenhängende Kosten und Zinsen 
 muss ausdrücklich als solche geltend gemacht werden 
 unter schlüssiger Darlegung der Umstände, die für das 

Vorliegen einer unerlaubten Handlung sprechen 
 Vermerk im Tabellenauszug 
 Protokollierung 
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Widerspruch des Schuldners 

 Belehrung des Schuldners 

 entweder im Prüftermin oder bis zum Prüfungsstichtag 

 beschränkter Widerspruch möglich 

 Beseitigung des Widerspruchs: 

 Bei vorliegendem Titel des Gläubigers, muss Schuldner 
nachweisen, dass er  innerhalb eines Monats ab 
Bestreiten/Schlusstermin Klage erhoben hat (negative 
Feststellungsklage) 

 Liegt kein Titel vor, muss der Gläubiger Feststellungklage 
erheben 
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Schlussverzeichnis 

 vom Verwalter mit den Schlussunterlagen einzureichen 

 listet alle festgestellten Forderungen auf 

 Grundlage jeder Auszahlung 

 Änderungen nur nach Einwendungen im Schlusstermin  
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Titelfunktion der Tabelle 

 Tabellenauszug ist Vollstreckungstitel 

 vollstreckbare Ausfertigung nach Verfahrensaufhebung 

 keine Vollstreckung  während der WVP 

 keine Erteilung nach RSB 

 Nachweis der unerlaubten Handlung für die Vollstreckung 
nach § 850 f Abs. 2 ZPO 
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